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W A L D O R F S C H U L E  
D R E S D E N  

Hausordnung  
 
Für die Förderung einer gesunden Lernatmosphäre an unserer Schule sind bestimmte Regeln 
erforderlich, deren Einhaltung von jedem Mitglied der Schulgemeinschaft und von jedem Gast 
erwartet wird.  
 

1. Die Unterrichtszeiten sind: 
08:00 - 
09:50 - 
10:10 - 
11:05 - 
12:00 - 
12:55 - 
13:45 - 
14:30 - 
15:15 - 

09:50 
10:10 
10:55 
11:50 
12:45 
13:40 
14:30 
15:15 
16:00 

Hauptunterricht  
Hofpause 
1. Fachstunde 
2. Fachstunde 
3. Fachstunde/ Mittagspause 
4. Fachstunde/ Mittagspause 
5. Fachstunde/ Mittagspause 
6. Fachstunde 
7. Fachstunde 

 

2. Jeder soll sich höflich und rücksichtsvoll gegenüber seinen Mitmenschen verhalten. Das 
Eigentum anderer ist zu achten. Alles ist sorgsam zu behandeln, nichts darf mutwillig beschädigt 
oder zerstört werden. Für schuldhaft verursachte Schäden können die Kinder bzw. deren 
Erziehungsberechtigte herangezogen werden. In den Schulgebäuden hat sich jeder ruhig zu 
verhalten und um Sauberkeit zu bemühen. Das Rennen wie das Ballspielen auf den Gängen und 
in den Schulräumen ist nicht gestattet.  

3. Morgens sind die Haupteingänge der Schulgebäude ab 07.30 Uhr  geöffnet. Die Nebeneingänge 
dürfen von Schülern nicht benutzt werden. Am Eingang erfolgt die Begrüßung durch den 
Frühdienst. Danach ist das Schulgebäude nicht mehr zu verlassen.  

4. Die Schüler haben pünktlich zum Unterricht –auch zu den Folgestunden- zu erscheinen. 
Spätestens 5 Minuten vor Unterrichtsbeginn sollen die Schüler den Klassenraum betreten und 
ihre Arbeitsmaterialien für den Unterricht vorbereiten. Ist der entsprechende Lehrer bis 5 
Minuten nach Unterrichtsbeginn nicht eingetroffen, hat ein Schüler im Büro bzw. im 
Lehrerzimmer nachzufragen. Jeder Lehrer hat für einen gesunden Pausenaufenthalt den 
Unterricht pünktlich zu beenden. 

5. In der großen Hofpause sind die Schulgebäude von allen Schülern der Klassen 1 –8 zügig zu 
verlassen. Bei schlechtem Wetter können Sonderregelungen ausgesprochen werden. Die 
Hofpause findet auf dem bekannt gegebenen Terrain statt. Das ausgewiesene Pausengelände darf 
nicht verlassen werden. 

6. Schulgartengelände und Bienenhausbereich dürfen nur mit Erlaubnis des Gartenbaulehrers 
betreten werden.  

7. In der Mittagspause sollen sich die Schüler im Klassenzimmer oder auf dem Pausengelände 
aufhalten. Der Aufenthalt und das Spielen auf den Gängen sind nicht gestattet. Die Mensa soll nur 
für die Einnahme des Mittagessens benutzt werden. Der Verzehr von in der Mensa erworbenen 
Nahrungsmitteln und Getränken ist nur in der Mensa gestattet. Nach dem Essen hat jeder sein 
Geschirr abzuräumen und seinen Platz sauber zu verlassen (Tisch abwischen). Die Schüler des 
letzten Essendurchganges stellen ab 13:30 Uhr die Stühle hoch.  

8. Sportgeräte wie Fahrräder, Roller, Skateboards u.ä. dürfen im Schulhaus und auf dem gesamten 
Schulgelände nicht benutzt werden.  

9. Das Werfen mit Schneebällen ist verboten. Ausnahmeregelungen gelten nur im benachbarten 
Stadtpark und auf dem Sportplatz Marienallee. 
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Seite 2 von 2 10. Das Fußballspielen ist im Schulgelände nur eingeschränkt möglich. Es ist nur im benachbarten 
Stadtpark und ab 11:30 Uhr auf dem Hartplatz Marienallee erlaubt. Spätestens 15 Minuten vor 
Beginn des nächsten Unterrichts ist das Fußballspiel zu beenden. Ausnahmeregelungen gelten für 
den Hort.  

11. Das Klettern auf Bäume ist nicht gestattet (Ausnahmeregelungen gelten für den Hort).  

12. Zwischen Herbst- und Osterferien ist in den Unterrichtsräumen das Tragen von Hausschuhen 
für die Klassen 1–4 verbindlich.  

13. Während der Unterrichtszeit dürfen die Schüler der Klassen 1 – 9 das Schulgelände nicht 
verlassen. Ab Klasse 9 dürfen Schüler in Freistunden und Mittagspausen das Schulgelände 
verlassen. Ausnahmen können nur bei Vorliegen des schriftlichen Einverständnisses der Eltern 
gewährt werden. Nahrungsmittel, die am Imbissstand erworben wurden, dürfen nicht auf das 
Schulgelände mitgebracht werden. Über die versicherungsrechtlichen Folgen beim Verlassen des 
Schulgeländes ohne Erlaubnis sind die Schüler aktenkundig (Notiz im Klassenbuch) zu belehren.  

14. Das Sitzen auf den Fenstersimsen bzw. auf den Heizungen ist nicht gestattet. 

15. Die Benutzung von elektronischen Tonwiedergabegeräten und Handys ist für Schüler während 
der Schulzeit nicht gestattet. Sie sind während der Schulzeit auszuschalten und in der Schultasche 
aufzubewahren.  

16. Die missbräuchliche Benutzung von offenem Feuer, Messern usw. ist untersagt. Der Gebrauch 
von Softguns ist streng untersagt.  

17. Haustiere dürfen nicht auf das Schulgelände mitgenommen werden. 

18. Nach dem letzten Unterricht sind die Stühle hochzustellen und durch den eingeteilten 
Ordnungsdienst die Räume zu kehren, die Tafel zu wischen, die Abfalleimer in die 
entsprechenden Mülltonnen (Mülltrennung!) zu entleeren und die Fenster zu schließen. Die 
Garderoben und der Gang müssen aufgeräumt und gekehrt werden. Anschließend hat jeder 
Schüler das Schulgelände unverzüglich zu verlassen.  

19. Im gesamten Schulbereich und vor dem Schulgelände sind das Rauchen sowie das Mitbringen und 
der Konsum von Alkohol und anderen Drogen untersagt.  

20. Lern- und Unterrichtsmittel, soweit sie von der Schule zur Verfügung gestellt werden, müssen 
sorgsam behandelt und fristgemäß zurückgegeben werden.  

21. Für Unfälle auf dem Schulgelände und auf dem Schulweg besteht Versicherungsschutz der 
sächsischen Gemeindeunfallversicherung. Das gleiche gilt für alle schulischen Veranstaltungen 
außerhalb der Schule wie Klassenfahrten, Exkursionen und Praktika. Für den Ersatz von ggf. durch 
die Kinder verursachten Schäden empfiehlt sich der Abschluss einer 
Privathaftpflichtversicherung. Die Schule kann für das Eigentum der Schüler innerhalb der Schule 
keine Haftung übernehmen, ein Versicherungsschutz für Diebstahlschäden besteht nicht. 
Ungenutzte Klassenräume sind grundsätzlich verschlossen zu halten. Durch Beitritt in die von der 
Schule abgeschlossene Musikinstrumentenversicherung sind die Musikinstrumente der Schüler 
innerhalb der Schule und auf dem Schulweg versichert. 

22. Für Arbeitskreise und Kurse, die schulische Angelegenheiten betreffen, stellt die Schule nach 
Möglichkeit und in Absprache mit Schulbüro und Hausmeister Räumlichkeiten zur Verfügung.  

23. Den Anordnungen aller Mitarbeiter der Schule ist Folge zu leisten. Abweichungen von den 
Regelungen der Hausordnung können von den Mitarbeitern im Einzelfall ausgesprochen werden.  

 


